
Satzung 
 
 
 
 

als örtliche Bauvorschrift über das Verbot der Errichtung von großflächigen 
Plakatanschlagtafeln im Bereich des Stadtgebietes Mühldorf a. Inn gem. Art. 91 Abs. 1 
Nr. 2 BayBO 

 
 
 
 

§ 1 
 

Geltungsbereich 
 
 
1) Diese Satzung gilt für das gesamte Stadtgebiet Mühldorf a. Inn einschließlich aller nicht 
bebaubarer Grundstücke und Außenbereichsflächen. 
 
2) Die Vorschriften dieser Satzung sind nicht anzuwenden, wenn und soweit einfache oder 
qualifizierte Bebauungspläne oder sonstige Satzungen Regelungen über die Zulässigkeit 
und Gestaltung großflächiger Werbeanlagen treffen.  
  
                                                    
 
 

§ 2 
 

Begriffsbestimmung 
 
 
1) Großflächige Werbeanlagen sind alle ortsfesten Einrichtungen ab einer Gesamtansichts-
fläche von 4 qm, die der gewerblichen oder beruflichen Ankündigung oder als Hinweis auf 
Gewerbe oder Beruf dienen und vom öffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sind. Hierzu 
zählen Tafeln oder Flächen und Säulen. 
Ausgenommen sind Einrichtungen, die nach ihrem erkennbaren Zweck nur vorübergehend 
für höchstens 2 Monate innerhalb bebauter Ortsteile angebracht werden.  
 
2) Keine Werbeanlagen im Sinne dieser Satzung sind insbesondere Anlagen der 
Parteienwerbung, amtliche Anschlagtafeln und Hinweise auf öffentliche Einrichtungen sowie 
Gottesdienstanzeiger von Kirchen und Religionsgemeinschaften. 
 
3) Öffentliche Verkehrsflächen im Sinne dieser Satzung sind alle nach dem Bayer. Straßen- 
und Wegegesetz und dem Bundesfernstraßengesetz dem öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßen, Wege und Plätze mit allen Bestandteilen sowie Verkehrsflächen, für die aufgrund 
von Dienstbarkeiten der Öffentlichkeit ein Benutzungsrecht eingeräumt ist.  
 
4) Bauliche Anlagen im Sinne dieser Satzung sind Anlagen im Sinne des Art. 2 Abs. 1 
BayBO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 3 
 

Gestaltung 
 
 
1) Für die Gestaltung von großflächigen Werbeanlagen gelten grundsätzlich die 
Anforderungen des Art. 11 BayBO, soweit nicht durch diese Satzung weitergehende positive 
Gestaltungsanforderungen gestellt werden.  
 
2) Profilkörper und Konstruktionsteile sind in Form und Farbe so auszuführen, daß sie auch 
in der Tageswirkung das Orts- und Straßenbild nicht beeinträchtigen. 
               
 
 
 

§ 4 
 

Allgemeine Anforderungen an großflächige Plakatanschlagtafeln 
Standortfestlegung 

 
 
1) Großflächenwerbung (z. B. Tafeln, auch für wechselnden Anschlag, Litfaßsäulen) ab 4 qm 
Gesamtansichtsfläche sind nur an den in der beigefügten Liste aufgeführten Standorten, die 
Bestandteil dieser Satzung ist, zulässig. Dies gilt auch für die Präsentation und Mitteilung 
über kulturelle und sonstige Veranstaltungen der Stadt und der in der Stadt ansässigen 
Vereine.  
 
 
2) Beleuchtete Großflächenwerbeanlagen sind unzulässig. 
Die Aneinanderreihung mehrerer Großflächenwerbeanlagen mit insgesamt mehr als 12 qm 
Ansichtsfläche ist grundsätzlich unzulässig. 
 
3) Die Möglichkeit der Stadt, auf öffentlichen Verkehrsgrund Informations-, Hinweis- und 
Werbeanlagen vertraglich zuzulassen, bleibt hiervon unberührt. 
 
 
 
 

§ 5 
 

Ausnahmen und Abweichungen 
 
 
1) Großflächenwerbung, die nicht in den öffentlichen Verkehrsraum wirkt, sondern auf 
Parkplätzen von großflächigem Einzelhandel wie z. B. Aldi, Lidl, Interspar usw. aufgestellt 
werden, sind bis zu max. 2 Tafeln oder Säulen zulässig. § 4 Abs. 2 findet entsprechend 
Anwendung.   
 
2) Von den Bestimmungen dieser Satzung kann die Bauaufsichtsbehörde im Einvernehmen 
mit der Stadt nach Maßgabe des Art. 70 BayBO Abweichungen gewähren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 6 
 

Ordnungswidrigkeiten 
 
 
Mit Geldbuße bis zu 500.000,- € kann gemäß Art. 89 Abs. 1 Nr. 17 BayBO belegt werden, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen dieser Satzung großflächige Plakatanschlagtafeln 
errichtet bzw. betreibt. 
 
 
 
 

§ 7  
 

Inkrafttreten, Geltungsdauer 
 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Werbeanlagen, die vor 
Inkrafttreten der Satzung in zulässiger Weise errichtet wurden, fallen nicht unter die 
Vorschriften dieser Satzung. 
 
 
 
 
 
 
 
Mühldorf a. Inn, den 27.11.1998                                                ............................................. 
                                                                                  Günther Knoblauch 
                                                                                  Erster Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(In der Fassung der Änderungssatzung vom 02.07.2001, in Kraft ab 04.07.2001) 



Anlage 1 

Standortverzeichnis von Plakatanschlagtafeln- u. Säulen der Firma  
Tiefenbacher Außenwerbung  

Standort                                                                                                               Art Nr. 
 
B12 / Einmündung Altöttinger Str. / Innbrücke     Säule 1 
Krankenhausberg / Ahamer Str.          Säule 2 
Altmühldorfer Weg nh. 37 / Münchener Str.     Tafel 3 
Altöttinger Str., nh. Sportplatz / Friedr.-Ludwig-Jahn-Str.    Tafel 4 
Bischof-von-Ketteler-Str. / Innere Neumarkter Str.     Tafel 5 
Eichkapellenstr. nh. Zeppelinstr.       Tafel 6 
Innstr. / Berliner Str., B 12        Tafel 7 
Ahamer Str. ggü. Friedhof        Tafel 8 
Ahamer Str. nh. Krankenhausberg       Tafel 9 
Altöttinger Str., B 12 - Elbestr.            Tafel 10 
Altöttinger Str., B 12 ggü. Möbel Spar-Markt (Ecke Pregelstr. / B 12)  Tafel 11 
Altöttinger Str., B 12 ggü. OPEL-SCHEIDL / auf Seite MSC-Fahrerlager  Tafel 12 
Innere Neumarkter Str. – Ecke Bischof-von-Ketteler-Str. (Südseite)  Tafel 13 (*) 
Am Stadtwall / Krankenhausberg, Einfahrt Parkplatz    Tafel 14 
Am Stadtwall ggü. Bräugasse       Tafel 15 
Am Stadtwall, Getränkemarkt       Tafel 16 
Elbestr. ggü. Weichselstr. / Altöttinger Str., B 12      Tafel 17 
Innere Neumarkter Str. / Töginger Str.      Tafel 18 
Krankenhausberg ggü. Krankenhausstr.      Tafel 19 
Mößlinger Str. / Wilh.-Pätzsold-Str.       Tafel 20 
Münchener Str. nh. Mühlenstr.       Tafel 21 
Münchener Str., Bush. nh. Kapellenstr.      Tafel 22 
Oderstr. / Rheinstr.         Tafel 23 
Oderstr., INTERSPAR, Parkplatz        Tafel 24 
Oderstr., INTERSPAR, Parkplatz        Tafel 25 
Töginger Str. 50, Bauhof nh. Zeppelinstr.      Tafel 26 
Töginger Str. 87 ggü. Summererstr.       Tafel 27 
Töginger Str. ggü. Dornbergstr.         Tafel 28 
Töginger Str. ggü. Dornbergstr.         Tafel 29 
 
Innere Neumarkter Str. (nach Mößlinger Unterführung ggü. Bonimeierring) Tafel  78(**) 
Innere Neumarkter Str. (ggü. Anwesen Innere Neumarkter Str. 7 und 9)  Tafel  79(**) 
Berliner Straße (nähe einmündung Zufahrt Hotel Garni)    Tafel  80(**) 
 
 
Standortverzeichnis von Platkatanschlagtafeln - Sonstige Firmen  
 
Standort          Art Nr. 
 
Münchener Str. / Parkplatz Netto, senkr. zur Münchener Str.           2 Tafeln 30 
Bahnhofvorplatz                                          3 Tafeln 31 
Innere Neumarkter Str. beim Lidl               2 Tafeln 32 
Moltkestr., am Nebengeäude Fa. Grandl      Tafel 33 
Turmbräugartenparkplatz an der Gebäudewand             2 Tafeln 34 
Weserstr., am Lagergebäude (stirnseitig)      Tafel 35 
Weserstr., TÜV-Gelände, Sichtseite zu den Stadtwerken            2 Tafeln 36 
Kapellenstr. Bahnunterführung               2 Tafeln 37 
Richard-Wagner-Str. ggü. Musik Enghofer (vorm. Nigrin)    Tafel 38 
Volksfestplatz süd- u. nordseitig               6 Säulen 39 
Rheinstraße Südende        Tafel    40 

 
(*)   in der Fassung der Änderungssatzung vom 07.08.2000, in Kraft ab 10.08.2000 
(**) in der Fassung der Änderungssatzung vom 02.07.2001, in Kraft ab 04.07.2001 



 
Standort       Anzahl lfd. Nr.  (*) 
 
a) Litfasssäulen 
 
Auerstraße gegenüber Grundschule am Sportplatz 1       41 
Mulfingerstr./ Ecke Richterstraße    1       42 
Kindergarten Harter Straße (Ecke Pettenkoferring) 1       43 
Egglkofenstraße Aldi-Grundstück    1       44 
Xaver-Rambold-Straße / Ecke Mößlingerstr.  1       45 
GLOBUS, Bushaltestelle     1       46 
Münchener Straße / Ecke Gastager Str. 
(Eingang Friedhof)      1       47 
Münchener Straße 84a Vorderobermeier-Grundstück 1       48 
Schillerstraße 31 (Ecke Martin-Greif-Str.)   1       49 
Bahnhofvorplatz / Friedrich-Ebert-Str. Nähe Postamt 
und geplanter Fußgängerampel    1       50 
Parkdeck (Radlständer)     1       51 
Parkdeck (Ebene 7, vor Aufzug)    1       52 
Bushaltestelle Pilichdorfstr. (Gymnasium)   1       53 
Töginger Str. / Alpenrose     1       54 
Töginger Str. / Ecke Am Burgfried    1       55 
Krankenhausberg / Ecke Krankenhausstr.   1       56 
Katharinenplatz / Parkplatz Kreissparkasse   1       57 
Stadtplatz oben (vor Hotel Wetzel)    1       58 
Stadtplatz unten (Nähe Brunnen vor Cafè Garbo)  1       59 
Hallenbad – Eingang      1       60 
Konrad-Adenauer-Str. / Ecke Luitpoldallee 
auf d. öffentl. Gründfläche     1       61 
Oderpark       1       62 
Wal*Mart       1       63 
Giggenbachstachus vor der Innbrücke   1       64 
Zentralparkplatz gegenüber zukünft.Tiefgaragenabfahrt 1       65 
Stadtwall / Haberkasten     1       66 
Innere Neumarkter Str. / Ecke Bahnhofstr.   1       67 
rechts außerhalb Altöttinger Tor vor Penny Markt   
auf dem Bürgersteig      1       68 
 
 
b) Rohrrahmen 
 
Öffentl. Grünfläche an der Äußeren Neumarkter Str. 
gegenüber der Einfahrt Pleiskirchenstr.   1      69 
Friedhof Nordtangente     1      70 
Töginger Str. / Ecke Trafostr.    1      71 
Pumpstation Mößling      1      72 
B 12 vor der Innbrücke / Ecke Brückenstr.   1      73 
Am Westring gegenüber Klärwerk Mettenheim  1      74 
B 12, Volksfestplatz / Altöttinger Str. / Ecke 
Friedrich-Ludwig-Jahnstr.     1      75 
B 12, von München kommend vor Ortseingang rechts 1      76 
Trostberger Str. / Ecke Traunstr.    1      77 
 
 
 
 
 
 
(*) in der Fassung der Änderungssatzung vom 07.08.2000, in Kraft ab 10.08.2000 


